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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

03 110 Polizei
Das Kapitel Polizei ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen
Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben
sowie bei den Investitionen.

111 01 042 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 868 680,46 — 5 868 680,46
4 000 000,00 — 4 000 000,00

1 868 680,46 — 1 868 680,46
Vermerke: an Titel 525 02 300 303,77

an Titel 526 02 173 730,10
an Titel 527 01 1 108 214,01
an Titel 546 02 286 432,58

1 868 680,46

112 01 042 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . . . . . . .
Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Verwarnungsgeldern anfal-
lenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO von den Einnahmen
abzusetzen.

70 983 449,17 — 70 983 449,17
57 000 000,00 — 57 000 000,00

13 983 449,17 — 13 983 449,17

119 01 042 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 011 447,18 — 3 011 447,18
2 574 500,00 — 2 574 500,00

436 947,18 — 436 947,18
Vermerke: an Titel 546 01 436 947,18

119 02 042 Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . . . . . . . . . . .
1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, an Innenmi-
nisterien/-senatoren des Bundes und der Länder, an Polizeibehörden
des Bundes und der Länder, im Rahmen des internationalen Erfah-
rungsaustausches, für Zwecke der Werbung sowie der Aus- und Fort-
bildung auch unentgeltlich abgegeben werden.

2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.

5 804,00 — 5 804,00
— — —

5 804,00 — 5 804,00

119 03 042 Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . 3 233,90 — 3 233,90
— — —

3 233,90 — 3 233,90
Vermerke: an Titel 546 01 3 233,90

119 04 011 Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver-
kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04

1 851 290,60 — 1 851 290,60
— — —

1 851 290,60 — 1 851 290,60
Vermerke: an Titel 546 04 1 851 290,60

119 10 042 Einnahmen aus einem Vermächtnis zugunsten der Poli-
zeiwache Gummersbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

119 40 042 Einnahmen aus der entgeltlichen Tätigkeit des Landespo-
lizeiorchesters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen,
die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer
Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder
teilweise abgesehen wird.

1 400,00 — 1 400,00
10 000,00 — 10 000,00

-8 600,00 — -8 600,00

119 50 042 Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen
Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. . . .
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen,
die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer
Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder
teilweise abgesehen wird.

1 500,00 — 1 500,00
— — —

1 500,00 — 1 500,00
Vermerke: an Titel 546 01 1 500,00

122 00 042 Konzessionsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

10 586,13 — 10 586,13
— — —

10 586,13 — 10 586,13
Vermerke: an Titel 514 01 10 586,13
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124 01 042 Mieten und Pachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in den Unterkünften des Landesamtes

für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Poli-
zei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam-
ten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden.

2. Nach § 63 Abs.4 LHO kann zugelassen werden, dass zur Förde-
rung des Vereinssports, soweit dieses im polizeilichen Landesinter-
esse liegt, auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die
Inanspruchnahme von Sportplätzen, Sporthallen, Schwimmhallen und
Schießanlagen ganz oder teilweise verzichtet wird.

892 648,34 — 892 648,34
1 000 000,00 — 1 000 000,00

-107 351,66 — -107 351,66

125 10 042 Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten. . . . . 2 295,87 — 2 295,87
— — —

2 295,87 — 2 295,87
Vermerke: an Titel 514 01 2 295,87

125 11 042 Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw.
Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der
Polizei NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 252,30 — 181 252,30
— — —

181 252,30 — 181 252,30
Vermerke: an Titel 514 01 181 252,30

125 15 042 Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werk-
stattleistungen und Material des Landesamtes für Zentra-
le Polizeiliche Dienste durch Polizeibehörden des Landes
Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

125 16 042 Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werk-
stattleistungen und Material des Landesamtes für Zentra-
le Polizeiliche Dienste durch Behörden und Einrichtungen
außerhalb der Polizei NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

125 20 042 Einnahmen des Beköstigungsfonds. . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.

1 543 459,34 — 1 543 459,34
2 000 000,00 — 2 000 000,00

-456 540,66 — -456 540,66
Vermerke: aus Titel 514 11 456 540,66

132 01 042 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa-
chen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 288,25 — 1 288,25
— — —

1 288,25 — 1 288,25
Vermerke: an Titel 514 01 1 288,25

Übrige Einnahmen

231 10 042 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. . . . . . .
Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der
Hauptgruppe 5 herangezogen werden.

2 409 525,09 — 2 409 525,09
— — —

2 409 525,09 — 2 409 525,09
Vermerke: an Titel 514 02 67 415,33

an Titel 514 12 2 342 109,76

2 409 525,09

231 40 042 Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbezie-
hungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.

4 487,02 — 4 487,02
— — —

4 487,02 — 4 487,02
Vermerke: an Titel 514 01 4 487,02

232 10 042 Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. . . . .
Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der
Hauptgruppe 5 herangezogen werden.

5 865 800,11 — 5 865 800,11
— — —

5 865 800,11 — 5 865 800,11
Vermerke: an Titel 514 01 5 746 928,90

an Titel 514 12 118 871,21

5 865 800,11

235 01 042 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . . . . . . .

73 300,42 — 73 300,42
— — —

73 300,42 — 73 300,42
Vermerke: an Titel 514 01 73 300,42
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236 10 011 Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations-
ämter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 791,58 — 48 791,58
— — —

48 791,58 — 48 791,58
Vermerke: an Titel 514 01 48 791,58

236 11 253 Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern
sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.

51 019,66 — 51 019,66
— — —

51 019,66 — 51 019,66
Vermerke: an Titel 427 01 51 019,66

236 12 253 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung
von Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher
von Arbeitslosengeld II (“Ein-Euro-Jobs“). . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 10.

— — —
— — —

— — —

272 20 042 Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förde-
rung der polizeilichen Zusammenarbeit. . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.

51 126,55 — 51 126,55
— — —

51 126,55 — 51 126,55
Vermerke: an Titel 514 01 51 126,55

272 21 042 Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von
Twinning-Projekten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerk bei Titel 536 12.

136 242,28 — 136 242,28
— — —

136 242,28 — 136 242,28
Vermerke: an Titel 536 12 136 242,28

281 11 013 Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.

— — —
— — —

— — —

281 13 018 Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor-
gungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFoG genannten
Personenkreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.

— — —
— — —

— — —

282 00 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerke zu Hauptgruppe 5, zu den Ausgaben für
Investitionen und zu Titelgruppe 60.

1 949 643,61 — 1 949 643,61
— — —

1 949 643,61 — 1 949 643,61
Vermerke: an Titel 547 60 1 949 643,61

331 00 042 Erstattungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.

— — —
— — —

— — —

332 00 042 Erstattungen für Investitionen von Ländern. . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.

479 853,13 — 479 853,13
— — —

479 853,13 — 479 853,13
Vermerke: an Titel 547 60 479 853,13

Titelgruppen

Titelgruppe 61
Digitalfunk
Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 8 bei Titelgruppe 61.

10 726 539,10 — 10 726 539,10
— — —

10 726 539,10 — 10 726 539,10

231 61 042 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. . . . . . . 7 326 491,49 — 7 326 491,49
— — —

7 326 491,49 — 7 326 491,49
Vermerke: an Titel 546 61 7 326 491,49

232 61 042 Erstattungen von Ländern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

281 61 042 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . -139,69 — -139,69
— — —

-139,69 — -139,69
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286 61 042 Erstattungen aus dem Ausland. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

331 61 042 Erstattungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . . 3 400 187,30 — 3 400 187,30
— — —

3 400 187,30 — 3 400 187,30
Vermerke: an Titel 812 61 3 400 187,30

342 61 042 Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland. . — — —
— — —

— — —

347 61 042 Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland . — — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 03 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 154 664,09 — 106 154 664,09
66 584 500,00 — 66 584 500,00

39 570 164,09 — 39 570 164,09

Mehreinnahmen 39 570 164,09
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,
Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 194 160 804,75 — 2 194 160 804,75
2 117 042 000,00 — 2 117 042 000,00

77 118 804,75 — 77 118 804,75
Vermerke: aus Titel 427 02 100 000,00

aus Titel 427 10 146 971,20
aus Titel 428 01 24 577 083,55
aus Titel 451 01 14 626,92
aus Titel 453 01 421 737,68
aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 51 858 385,40

77 118 804,75

422 02 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . . . . . . . .

169 753 875,49 — 169 753 875,49
136 619 000,00 — 136 619 000,00

33 134 875,49 — 33 134 875,49
Vermerke: aus Titel 428 01 33 134 875,49

427 01 042 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 11 gelei-
stet werden.

433 275,74 — 433 275,74
204 500,00 — 204 500,00

228 775,74 — 228 775,74
Vermerke: aus Titel 236 11 51 019,66

aus Titel 428 01 177 756,08

228 775,74

427 02 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .

— — —
100 000,00 — 100 000,00

-100 000,00 — -100 000,00
Vermerke: an Titel 422 01 100 000,00

427 10 042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 028,80 — 3 028,80
150 000,00 — 150 000,00

-146 971,20 — -146 971,20
Vermerke: an Titel 422 01 146 971,20

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .
Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kan-
tinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

494 744 584,88 — 494 744 584,88
552 634 300,00 — 552 634 300,00

-57 889 715,12 — -57 889 715,12
Vermerke: an Titel 422 01 24 577 083,55

an Titel 422 02 33 134 875,49
an Titel 427 01 177 756,08

-57 889 715,12
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441 01 841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf-
grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam-
te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .

31 540 547,59 — 31 540 547,59
31 430 500,00 — 31 430 500,00

110 047,59 — 110 047,59
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 110 047,59

441 02 841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung
sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für
Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä-
hige Angehörige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 569 942,57 — 1 569 942,57
1 062 400,00 — 1 062 400,00

507 542,57 — 507 542,57
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 507 542,57

443 01 841 Fürsorgeleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.
2. Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel flie-

ßen diesem Titel zu.

98 104 752,52 — 98 104 752,52
110 921 900,00 — 110 921 900,00

-12 817 147,48 — -12 817 147,48
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 12 817 147,48

443 02 841 Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät-
ze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

451 01 042 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . . . . . 36 973,08 — 36 973,08
51 600,00 — 51 600,00

-14 626,92 — -14 626,92
Vermerke: an Titel 422 01 14 626,92

453 01 042 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . 5 778 262,32 — 5 778 262,32
6 200 000,00 — 6 200 000,00

-421 737,68 — -421 737,68
Vermerke: an Titel 422 01 421 737,68

Sächliche Verwaltungsausgaben
1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe

der Mehreinnahmen bei der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119
02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.

2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10 sowie
Deckungsvermerke bei den Titeln 631 10 und 632 10.

3. Die Titel 514 11 und 536 11 sind von der allgemeinen Deckungsfähig-
keit gem. § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen.

4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Haupt-
gruppe 5 bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der
Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender
Höhe Mittel eingespart werden.

5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben
bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.

6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt-
schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre-
chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels
zu, siehe jedoch Erläuterung zu Titel 132 01.

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-
brauchsgegenstände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 688 488,06 — 49 688 488,06
70 513 900,00 — 70 513 900,00

-20 825 411,94 — -20 825 411,94
Vermerke: an Titel 514 01 2 488 218,78

an Titel 536 10 17 964 065,04
an Titel 631 10 127 902,54
an Titel 632 10 245 225,58

-20 825 411,94
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514 01 042 Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 751 742,46 — 60 751 742,46
45 479 800,00 — 45 479 800,00

15 271 942,46 — 15 271 942,46
Vermerke: aus Titel 122 00 10 586,13

aus Titel 125 10 2 295,87
aus Titel 125 11 181 252,30
aus Titel 132 01 1 288,25
aus Titel 231 40 4 487,02
aus Titel 232 10 5 746 928,90
aus Titel 235 01 73 300,42
aus Titel 236 10 48 791,58
aus Titel 272 20 51 126,55
aus Titel 511 01 2 488 218,78
aus Titel 514 10 4 708 836,68
aus Titel 518 02 883 282,11
aus Titel 518 04 309 176,98
aus Titel 526 01 762 370,89

15 271 942,46

514 02 042 Dienst- und Schutzkleidung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der
Ausgabe abzusetzen.

22 343 515,33 — 22 343 515,33
22 276 100,00 — 22 276 100,00

67 415,33 — 67 415,33
Vermerke: aus Titel 231 10 67 415,33

514 10 042 Verpflegungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soweit amtlich unentgeltliche Verpflegung aus polizeieigenen Küchen
gewährt wird, werden die Mittel den Beköstigungsfonds gem. § 15 Abs.
2 LHO zur Selbstbewirtschaftung nach den für sie geltenden Richtlinien
zugewiesen.

6 816 163,32 — 6 816 163,32
11 525 000,00 — 11 525 000,00

-4 708 836,68 — -4 708 836,68
Vermerke: an Titel 514 01 4 708 836,68

514 11 042 Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. . . . . . . . . . . .
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Ein-

nahmen geleistet werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125

20 geleistet werden.
3. Die Ausgaben dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt wer-

den.
4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds

jeweils geltenden Bestimmungen.

1 543 825,90 -366,56 1 543 459,34
2 000 000,00 — 2 000 000,00

-456 174,10 -366,56 -456 540,66
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 366,56

an Titel 125 20 456 540,66

514 12 042 Verbrauchsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 154 780,97 — 6 154 780,97
3 693 800,00 — 3 693 800,00

2 460 980,97 — 2 460 980,97
Vermerke: aus Titel 231 10 2 342 109,76

aus Titel 232 10 118 871,21

2 460 980,97

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-
zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

26 209 791,57 — 26 209 791,57
17 330 900,00 — 17 330 900,00

8 878 891,57 — 8 878 891,57
Vermerke: aus Titel 518 04 5 160 038,19

aus Titel 519 03 2 886 034,52
aus Titel 526 01 832 818,86

8 878 891,57

517 04 042 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-
zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

63 027 870,60 — 63 027 870,60
52 192 500,00 — 52 192 500,00

10 835 370,60 — 10 835 370,60
Vermerke: aus Titel 518 04 5 120 637,05

aus Titel 526 01 2 661 653,07
aus Titel 526 20 8 833,42
aus Titel 527 02 118 012,02
aus Titel 534 00 60 285,79
aus Titel 536 11 3 033,76
aus Titel 536 14 99 940,20
aus Titel 546 03 622 569,29
aus Titel 546 11 27 590,01
aus Titel 811 01 2 112 815,99

10 835 370,60
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Kennziffer EUR EUR EUR
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518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu-
me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.

57 391 029,11 — 57 391 029,11
58 153 400,00 — 58 153 400,00

-762 370,89 — -762 370,89
Vermerke: an Titel 525 01 86 779,98

an Titel 711 01 675 590,91

-762 370,89

518 02 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu-
ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe
der Einsparungen bei Titel 811 01 geleistet werden.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der
Verpflichtungsermächtigung bei Titel 811 01.

2 383 917,89 — 2 383 917,89
3 267 200,00 — 3 267 200,00

-883 282,11 — -883 282,11
Vermerke: an Titel 514 01 883 282,11

518 04 042 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.

142 712 284,83 — 142 712 284,83
156 381 500,00 — 156 381 500,00

-13 669 215,17 — -13 669 215,17
Vermerke: an Titel 514 01 309 176,98

an Titel 517 01 5 160 038,19
an Titel 517 04 5 120 637,05
an Titel 546 02 1 567 550,05
an Titel 546 10 574 710,00
an Titel 546 12 937 102,90

-13 669 215,17

519 03 042 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie-
teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.

5 543 965,48 — 5 543 965,48
8 430 000,00 — 8 430 000,00

-2 886 034,52 — -2 886 034,52
Vermerke: an Titel 517 01 2 886 034,52

525 01 042 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . . . . . . . . 5 514 843,30 — 5 514 843,30
4 872 000,00 — 4 872 000,00

642 843,30 — 642 843,30
Vermerke: aus Titel 518 01 86 779,98

aus Titel 811 01 556 063,32

642 843,30

525 02 042 Lehr- und Lernmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 903,77 — 698 903,77
398 600,00 — 398 600,00

300 303,77 — 300 303,77
Vermerke: aus Titel 111 01 300 303,77

526 01 042 Sachverständige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 176 736,48 — 31 176 736,48
35 895 500,00 — 35 895 500,00

-4 718 763,52 — -4 718 763,52
Vermerke: an Titel 514 01 762 370,89

an Titel 517 01 832 818,86
an Titel 517 04 2 661 653,07
an Titel 632 10 461 920,70

-4 718 763,52

526 02 042 Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . . . . . . . . 973 730,10 — 973 730,10
800 000,00 — 800 000,00

173 730,10 — 173 730,10
Vermerke: aus Titel 111 01 173 730,10

526 20 042 Kosten der Polizeibeiräte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 166,58 — 22 166,58
31 000,00 — 31 000,00

-8 833,42 — -8 833,42
Vermerke: an Titel 517 04 8 833,42

527 01 042 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . . . . . . .
Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit-
schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und
der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.

3 108 214,01 — 3 108 214,01
2 000 000,00 — 2 000 000,00

1 108 214,01 — 1 108 214,01
Vermerke: aus Titel 111 01 1 108 214,01

527 02 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-
tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . . .

46 987,98 — 46 987,98
165 000,00 — 165 000,00

-118 012,02 — -118 012,02
Vermerke: an Titel 517 04 118 012,02
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529 10 012 Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . . 6 689,46 — 6 689,46
9 500,00 — 9 500,00

-2 810,54 — -2 810,54
Vermerke: an Titel 529 11 1 572,15

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 238,39

-2 810,54

529 11 012 Aufwand der Personalvertretungen. . . . . . . . . . . . . . .
1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als

verausgabt.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig

deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.

42 172,15 — 42 172,15
40 600,00 — 40 600,00

1 572,15 — 1 572,15
Vermerke: aus Titel 529 10 1 572,15

529 12 012 Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. . . . . . . .
1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre-

tungen als verausgabt.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.

2 994,65 — 2 994,65
3 800,00 — 3 800,00

-805,35 — -805,35
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 805,35

531 00 042 Öffentlichkeitsarbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentli-

chungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abge-
geben werden.

2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von
Mehrausgaben herangezogen werden.

186 306,33 — 186 306,33
300 000,00 — 300 000,00

-113 693,67 — -113 693,67
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 113 693,67

534 00 042 Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 40
und 272 20 geleistet werden.

159 714,21 — 159 714,21
220 000,00 — 220 000,00

-60 285,79 — -60 285,79
Vermerke: an Titel 517 04 60 285,79

536 10 042 Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. .
Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnah-
men aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahr-
zeuge von der Ausgabe abgesetzt werden.

47 076 865,04 — 47 076 865,04
29 112 800,00 — 29 112 800,00

17 964 065,04 — 17 964 065,04
Vermerke: aus Titel 511 01 17 964 065,04

536 11 042 Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. . . . . . . . . .
1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen,

Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaf-
tet worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.

2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.

1 046 966,24 — 1 046 966,24
1 050 000,00 — 1 050 000,00

-3 033,76 — -3 033,76
Vermerke: an Titel 517 04 3 033,76

536 12 042 Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen
Union (§ 17 Abs. 3 LHO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei
Titel 272 21 geleistet werden. Dies gilt auch für erwartete Einnahmen aus
bestehenden Zuschussansprüchen, soweit der entsprechende Mittelzu-
fluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

34 056,24 107 238,25 141 294,49
— 5 052,21 5 052,21

34 056,24 102 186,04 136 242,28
Vermerke: aus Titel 272 21 136 242,28

536 13 042 Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbe-
reich des Polizeipräsidiums Duisburg. . . . . . . . . . . . . .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.

2 932,61 79 220,54 82 153,15
— 82 153,15 82 153,15

2 932,61 -2 932,61 —

536 14 042 Bereitstellung von Spurensicherungssets für die anonyme
Sicherung von Spuren in Fällen sexualisierter Gewalt. . .

59,80 — 59,80
100 000,00 — 100 000,00

-99 940,20 — -99 940,20
Vermerke: an Titel 517 04 99 940,20

545 10 042 Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnah-
men an Wohnungen von gefährdeten Polizeibedienste-
ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 710,78 — 3 710,78
— — —

3 710,78 — 3 710,78
Vermerke: aus Titel 811 01 3 710,78

546 01 042 Vermischte Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 769,88 — 598 769,88
120 000,00 — 120 000,00

478 769,88 — 478 769,88
Vermerke: aus Titel 119 01 436 947,18

aus Titel 119 03 3 233,90
aus Titel 119 50 1 500,00
aus Titel 811 01 37 088,80

478 769,88
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546 02 042 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . . .
Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen
gewährt werden.

4 603 982,63 — 4 603 982,63
2 750 000,00 — 2 750 000,00

1 853 982,63 — 1 853 982,63
Vermerke: aus Titel 111 01 286 432,58

aus Titel 518 04 1 567 550,05

1 853 982,63

546 03 042 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst-
stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127 430,71 — 127 430,71
750 000,00 — 750 000,00

-622 569,29 — -622 569,29
Vermerke: an Titel 517 04 622 569,29

546 04 011 Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs-
unternehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04

geleistet werden.
3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-

zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).

1 827 385,57 146 406,81 1 973 792,38
— 122 501,78 122 501,78

1 827 385,57 23 905,03 1 851 290,60
Vermerke: aus Titel 119 04 1 851 290,60

546 10 042 Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs-
kräften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 301 910,00 — 3 301 910,00
2 727 200,00 — 2 727 200,00

574 710,00 — 574 710,00
Vermerke: aus Titel 518 04 574 710,00

546 11 042 Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung
nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. . . . . . .
Die Mittel gelten mit der Auszahlung an den Kantinenfonds als verausgabt.

5 409,99 — 5 409,99
33 000,00 — 33 000,00

-27 590,01 — -27 590,01
Vermerke: an Titel 517 04 27 590,01

546 12 042 Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. . . . . . .

3 287 102,90 — 3 287 102,90
2 350 000,00 — 2 350 000,00

937 102,90 — 937 102,90
Vermerke: aus Titel 518 04 937 102,90

547 10 042 Ausgaben aus einem Vermächtnis zugunsten der Polizei-
wache Gummersbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . .
Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben der
Hauptgruppe 5.

127 902,54 — 127 902,54
— — —

127 902,54 — 127 902,54
Vermerke: aus Titel 511 01 127 902,54

632 10 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. . . .
Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben der
Hauptgruppe 5.

707 146,28 — 707 146,28
— — —

707 146,28 — 707 146,28
Vermerke: aus Titel 511 01 245 225,58

aus Titel 526 01 461 920,70

707 146,28

632 20 042 Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrich-
tungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind übertragbar.

12 734 293,14 — 12 734 293,14
14 324 400,00 — 14 324 400,00

-1 590 106,86 — -1 590 106,86
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 590 106,86

681 00 042 Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . . . . . . . .
Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet
werden.

194 131,91 — 194 131,91
450 000,00 — 450 000,00

-255 868,09 — -255 868,09
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 255 868,09

681 10 253 Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten
für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II
(“Ein-Euro-Jobs“). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 12 geleistet
werden.

— — —
— — —

— — —
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685 10 042 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 156 715,40 — 156 715,40
188 000,00 — 188 000,00

-31 284,60 — -31 284,60
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 31 284,60

685 20 013 Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

687 00 423 Zuschüsse für Projekte im Ausland. . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Ausgaben für Investitionen
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der

Einsparungen bei Titel 519 03 geleistet werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Haupt-

gruppe 7 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 518 01, 518
04 und 519 03 überschritten werden.

3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Haupt-
gruppe 7 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung der Investitionsaus-
gaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.

4. Die bei den Titeln der Hauptgruppe 7 vorgesehenen Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezo-
genen Rahmens bei allen Titeln der Hauptgruppe 7 in Anspruch
genommen werden.

5. Die bei den Titeln der Hauptgruppe 8 vorgesehenen Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezo-
genen Rahmens bei allen Titeln der Hauptgruppe 8 in Anspruch
genommen werden.

6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt-
schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre-
chenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnli-
chem fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. Die Abgabe von aus-
gesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rah-
men der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.

7. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben
bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.

8. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei Hauptgruppe 5.

711 01 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . . . . . . 1 346 895,60 — 1 346 895,60
— — —

1 346 895,60 — 1 346 895,60
Vermerke: aus Titel 518 01 675 590,91

aus Titel 714 00 375 220,53
aus Titel 716 00 296 084,16

1 346 895,60

712 00 042 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . . . . . . . . . . . 1 087 060,74 — 1 087 060,74
925 000,00 — 925 000,00

162 060,74 — 162 060,74
Vermerke: aus Titel 716 00 162 060,74

714 00 042 Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden. . . . . . 1 524 779,47 — 1 524 779,47
1 900 000,00 — 1 900 000,00

-375 220,53 — -375 220,53
Vermerke: an Titel 711 01 375 220,53

716 00 042 Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen. . . . . . 1 233 855,10 — 1 233 855,10
1 692 000,00 — 1 692 000,00

-458 144,90 — -458 144,90
Vermerke: an Titel 711 01 296 084,16

an Titel 712 00 162 060,74

-458 144,90
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811 01 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 518 02

54 268 454,65 — 54 268 454,65
71 815 500,00 — 71 815 500,00

-17 547 045,35 — -17 547 045,35
Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 8 200 000,00

an Titel 517 04 2 112 815,99
an Titel 525 01 556 063,32
an Titel 545 10 3 710,78
an Titel 546 01 37 088,80
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 637 366,46

-17 547 045,35

812 00 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 25 061 140,24 — 25 061 140,24
44 439 400,00 — 44 439 400,00

-19 378 259,76 — -19 378 259,76
Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 1 000 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 11 265 023,88
an Kapitel 03 010 Titel 633 11
zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben

7 113 235,88

-19 378 259,76

821 00 042 Erwerb von Grundstücken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 110 000,00 — 10 110 000,00
10 110 000,00 — 10 110 000,00

— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 881 Zum Ausgleich des Haushaltsplans vorgesehene globale
Einsparungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Informations- und Kommunikationstechnik

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln
der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 -
geleistet werden.

2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur
Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe

gegenseitig deckungsfähig.
5. Zu Lasten der Titel 518 60 und 711 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe

der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungser-
mächtigungen eingegangen werden.

187 957 845,53 — 187 957 845,53
191 411 700,00 — 191 411 700,00

-3 453 854,47 — -3 453 854,47

511 60 042 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für
Verwaltungszwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 088 825,11 — 6 088 825,11
2 015 300,00 — 2 015 300,00

4 073 525,11 — 4 073 525,11
Vermerke: aus Titel 711 60 1 805 515,36

aus Titel 812 60 2 268 009,75

4 073 525,11

518 60 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu-
ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

675 915,32 — 675 915,32
100 000,00 — 100 000,00

575 915,32 — 575 915,32
Vermerke: aus Titel 812 60 575 915,32

525 60 042 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . . . . . . . . . . 850 453,47 — 850 453,47
312 500,00 — 312 500,00

537 953,47 — 537 953,47
Vermerke: aus Titel 812 60 537 953,47

547 60 042 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 76 709 952,34 — 76 709 952,34
48 413 700,00 — 48 413 700,00

28 296 252,34 — 28 296 252,34
Vermerke: aus Titel 282 00 1 949 643,61

aus Titel 332 00 479 853,13
aus Titel 812 60 25 866 755,60

28 296 252,34
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

711 60 042 Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Infor-
mations- und Kommunikationsanlagen. . . . . . . . . . . . .

194 484,64 — 194 484,64
2 000 000,00 — 2 000 000,00

-1 805 515,36 — -1 805 515,36
Vermerke: an Titel 511 60 1 805 515,36

812 60 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma-
schinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 438 214,65 — 103 438 214,65
138 570 200,00 — 138 570 200,00

-35 131 985,35 — -35 131 985,35
Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 5 800 000,00

an Titel 511 60 2 268 009,75
an Titel 518 60 575 915,32
an Titel 525 60 537 953,47
an Titel 547 60 25 866 755,60
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 83 351,21

-35 131 985,35

Titelgruppe 61
Digitalfunk

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflich-

tungsermächtigungen der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen bei Titel 231 61 (Unterteil 1) dürfen zur Deckung von Mehr-

ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 1) herangezogen werden.
4. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel

231 61 (Unterteil 2) aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17
Abs. 3 LHO).

5. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den
Titeln 232 61, 281 61 und 286 61 aufkommenden Einnahmen geleistet
werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

6. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei
Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs.
3 LHO).

7. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den
Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden
(§ 17 Abs. 3 LHO).

8. Ausgaben gemäß den Haushaltsvermerken Nr. 4 bis 7 dürfen vor
Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit
ein gesicherter Anspruch auf die Einnahmen besteht. Werden unter
Anwendung von Satz 1 Ausgaben geleistet, ohne dass die erwarteten
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, dürfen die später
zufließenden Einnahmen insoweit nicht mehr zur Leistung von Ausga-
ben verwendet werden.

71 090 058,33 — 71 090 058,33
66 100 700,00 — 66 100 700,00

4 989 358,33 — 4 989 358,33

546 61 042 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Di-
gitalfunks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 883 536,64 — 31 883 536,64
19 903 000,00 — 19 903 000,00

11 980 536,64 — 11 980 536,64
Vermerke: aus Titel 231 61 7 326 491,49

aus Titel 812 61 2 228 171,96
aus Titel 881 61 2 425 873,19

11 980 536,64

631 61 042 Sonstige Zuweisungen an den Bund. . . . . . . . . . . . . . 20 540 907,59 — 20 540 907,59
15 557 300,00 — 15 557 300,00

4 983 607,59 — 4 983 607,59
Vermerke: aus Titel 812 61 4 983 607,59
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Kapitel 03 110

Kapitel Ist-Betrag Reste 2022 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2021 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

812 61 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma-
schinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soweit aus diesem Titel Ausgaben finanziert werden, die der Anbindung
der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk dienen, dürfen diese gelei-
stet werden, obwohl bei Kapitel 03 710 Titel 812 11 Ausgaben für den sel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für
die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.

18 115 987,29 — 18 115 987,29
27 664 900,00 — 27 664 900,00

-9 548 912,71 — -9 548 912,71
Vermerke: aus Titel 331 61 3 400 187,30

an Kapitel 03 020 Titel 972 10 2 300 000,00
an Titel 546 61 2 228 171,96
an Titel 631 61 4 983 607,59
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 437 320,46

-9 548 912,71

881 61 042 Zuweisung für Investitionen an Bund. . . . . . . . . . . . . . 549 626,81 — 549 626,81
2 975 500,00 — 2 975 500,00

-2 425 873,19 — -2 425 873,19
Vermerke: an Titel 546 61 2 425 873,19

Gesamtausgaben Kapitel 03 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 912 149 743,60 332 499,04 3 912 482 242,64
3 894 746 000,00 209 707,14 3 894 955 707,14

17 403 743,60 122 791,90 17 526 535,50

Mehrausgaben 17 526 535,50
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 366,56
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